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Artikel 1

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Betreuungsrecht vom 5. Februar 1992
(GVBl. I S. 66), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 7. September 2012 (GVBl. 
S. 270), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

a) Die Angabe „6. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 1696)“ wird durch „17. Juli 2017
(BGBl. I S. 2426)“ ersetzt.

b) In Nr. 2 wird die Angabe „21. Juli
2012 (BGBl. I S. 1577)“ durch 
„20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2780)“ er-
setzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

In § 2 Satz 1 wird nach der Angabe
„Nr. 1“ die Angabe „bis 4 und Nr. 6“
eingefügt sowie die Angabe „und in 
§ 1854 Abs. 2“ gestrichen.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 1 wird eingefügt:

„(1) Über § 1908f Abs. 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches hinaus
setzt die Anerkennung als Betreu-
ungsverein voraus, dass der Verein

1. seinen Sitz und seinen überwie-
genden Tätigkeitsbereich in Hes -
sen hat und
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Zweites Gesetz
zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht*)

Vom 31. August 2017

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 31. August 2017

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  S o z i a l e s  u n d  I n t e g r a t i o n

G r ü t t n e r

2. gemeinnützig im Sinne des
Steuerrechts ist.“

b) Der bisherige Abs. 1 wird Abs. 2
und wie folgt gefasst:

„(2) Für das Anerkennungsver-
fahren ist das Regierungspräsidium
zuständig.“

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3
und das Wort „Vormundschaftsge-
richts“ wird durch „Betreuungsge-
richts“ ersetzt.

d) Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden
die Abs. 4 und 5.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Absatzbezeich-
nung „(1)“ gestrichen und die An-
gabe „Abs. 1“ durch „Abs. 2“ er-
setzt.

b) Abs. 2 wird aufgehoben.

5. In § 6 wird die Angabe „2017“ durch
„2022“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.
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Aufgrund des § 4a Abs. 6 Satz 1 des
Hessischen Bibliotheksgesetzes vom 
20. September 2010 (GVBl. I S. 295), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 30. No-
vember 2015 (GVBl. S. 523), verordnet
der Minister für Wissenschaft und Kunst:

§ 1

Zuständige Bibliothek

(1) Zuständig für die Wahrnehmung
des Pflichtexemplarrechts nach § 4a des
Hessischen Bibliotheksgesetzes ist für
den Bereich

1. der Städte Darmstadt und Offenbach
am Main sowie der Landkreise Berg-
straße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Ge-
rau, des Odenwaldkreises, des Land-
kreises Offenbach, des Wetteraukrei-
ses, des Landkreises Gießen und des
Vogelsbergkreises die Universitäts-
und Landesbibliothek Darmstadt,

2. der Stadt Frankfurt am Main die Uni-
versitätsbibliothek Johann Christian
Senckenberg,

3. des Landkreises Fulda die Hochschul-
und Landesbibliothek Fulda,

4. des Regierungsbezirkes Kassel ohne
den Landkreis Fulda und des Land-
kreises Marburg-Biedenkopf die Uni-
versitätsbibliothek Kassel – Landesbi-
bliothek und Murhardsche Bibliothek
der Stadt Kassel,

5. des Hochtaunuskreises, des Lahn-Dill-
Kreises, des Landkreises Limburg-
Weilburg, des Main-Kinzig-Kreises,
des Main-Taunus-Kreises, des Rhein-
gau-Taunus-Kreises und der Stadt
Wiesbaden die Hochschul- und Lan-
desbibliothek RheinMain.

(2) Die in Abs. 1 genannten Bibliothe-
ken beauftragen die Zentrale des Hessi-
schen Bibliotheks-Informationssystem-
Verbundes (HeBIS-Verbundzentrale) als
Dienstleister mit der Entgegennahme der
unkörperlichen Medienwerke zur Spei-
cherung und Langzeitarchivierung. Die
HeBIS-Verbundzentrale gewährt aus-
schließlich der nach § 1 Abs. 1 zuständi-
gen Bibliothek den Zugriff auf die aus ih-
rem Bereich stammenden Pflichtexempla-
re.

§ 2

Ablieferung von Medienwerken

(1) Druckwerke sind in dem Einband
abzuliefern, der für die allgemeine Ver-
breitung bestimmt ist. Erscheint ein
Druckwerk in verschiedenen Ausgaben
oder Einbandarten, so ist je ein Stück der
umfassendsten Ausgabe abzuliefern. Vor-

zugs- und Prachtausgaben, die neben
normal ausgestatteten Ausgaben erschei-
nen, sind nicht abzuliefern, es sei denn,
sie sind im Inhalt umfassender als die
Normalausgabe.

(2) Abzuliefern sind ferner bei Druck-
werken

1. Einbanddecken, Sammelordner und
dergleichen,

2. Jahrgangstitelblätter, Inhaltsverzeich-
nisse und Register zu den Druckwer-
ken, die fortlaufend erscheinen,

3. sonstige Gegenstände, die erkennbar
zu dem abzuliefernden Druckwerk ge-
hören.

(3) Medienwerke auf elektronischen
Datenträgern sind in einer zur Anferti-
gung von Archivkopien geeigneten Form
abzuliefern. Technische Schutzmaßnah-
men und Zugangsbeschränkungen an
den abzuliefernden Ausfertigungen sind
von den Ablieferungspflichtigen aufzuhe-
ben oder Mittel zu ihrer Aufhebung zu-
gänglich zu machen.

(4) Unkörperliche Medienwerke sind
in marktüblicher Ausführung und in mit
marktüblichen Hilfsmitteln benutzbarem
Zustand abzuliefern oder können nach
Maßgabe der Bibliothek zur elektroni-
schen Abholung bereitgestellt werden.

(5) Die Ablieferungspflicht umfasst
auch alle Elemente, Software und Werk-
zeuge, die in physischer oder in elektroni-
scher Form erkennbar zu den abliefe-
rungspflichtigen Medienwerken gehören,
auch wenn sie für sich allein nicht der
Ablieferungspflicht unterliegen. Dies gilt
insbesondere für nicht marktübliche
Hilfsmittel, die eine Bereitstellung und
Benutzung der Medienwerke erst ermög-
lichen und bei den Ablieferungspflichti-
gen erschienen sind. Sie sind zusammen
mit den Medienwerken abzuliefern.

(6) Bei Medienwerken, die sowohl in
körperlicher als auch unkörperlicher Aus-
fertigung erscheinen, entscheidet die
nach § 1 Abs. 1 zuständige Bibliothek, in
welcher Form das Medienwerk abgelie-
fert werden soll.

(7) Auch sind Neuauflagen und Neu-
drucke von Medienwerken abzuliefern.
Bei unveränderten Neuauflagen und
Neudrucken kann die Bibliothek auf die
Ablieferung des Medienwerkes verzich-
ten, wenn dieses in einer früheren Aufla-
ge oder einem früheren Druck abgeliefert
worden ist.

§ 3

Ausnahmen von der Ablieferungspflicht

Der Ablieferungspflicht unterliegen
nicht*) FFN 74-18

Verordnung
über die Pflichtablieferung von Medienwerken*)

Vom 14. August 2017
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1. Medienwerke, die nur den Zwecken
des Gewerbes und Verkehrs, des häus-
lichen und geselligen Lebens dienen,
wie Formulare, Preislisten, Werbe-
drucksachen, Familienanzeigen und
dergleichen, sowie Stimmzettel für
Wahlen,

2. behördliche Medienwerke für den
dienstlichen Gebrauch (beispielsweise
amtliche Vordrucke) mit Ausnahme
der Amtsblätter,

3. Reproduktionen von Bildern ohne
Text,

4. unkörperliche Medienwerke, die ih-
rem Charakter nach Veränderungen
unterliegen können; dies sind insbe-
sondere solche Medienwerke, die
nicht den Charakter einer in sich ab-
geschlossenen eigenständigen Veröf-
fentlichung haben oder nicht einem
Druckwerk vergleichbar sind.

§ 4

Erstattung der Herstellungskosten
für Druckwerke

(1) Ein Zuschuss nach § 4a Abs. 5 des
Hessischen Bibliotheksgesetzes wird ge-
währt, wenn die Gesamtauflage des
Druckwerkes höchstens 500 Exemplare
und die Herstellungskosten, vermindert
um anteilige etwaige Druckkostenbeihil-
fen, für die abzuliefernden Ausfertigun-
gen mindestens je 50 Euro betragen. Bei
natürlichen Personen, die nicht gewerbs-
mäßig oder freiberuflich Druckwerke ver-
öffentlichen, gilt diese Regelung bereits
für Herstellungskosten ab 15 Euro.

(2) Herstellungskosten im Sinne des 
§ 4a Abs. 5 des Hessischen Bibliotheksge-
setzes sind die Kosten für Papier, Druck
und Einband des abzuliefernden Druck-
werks (Fortdruckkosten).

(3) In dem Antrag auf Zuschuss zu den
Herstellungskosten des abzuliefernden
Druckwerkes sind insbesondere anzuge-
ben:

1. Höhe der

a) Druckauflage,

b) Verkaufsauflage,

2. Ladenpreis,

3. Buchhändlerrabatt,

4. Herstellungskosten der Druckauflage,
aufgegliedert in Kosten für

a) Papier, Satz, Druck,

b) Einband,

c) Vergütung des Verfassers und des
Buchkünstlers,

d) Anteil an den allgemeinen Ge-
schäftskosten (Gemeinkosten),

5. ob und zu welchen Bedingungen für
die Auflage von Dritten eine Druck-
kostenbeihilfe gezahlt wurde.

Der Zuschussantrag ist bis zum Ende des
Kalendermonats zu stellen, der auf den
Kalendermonat folgt, in dem der Beginn
der Verbreitung des Druckwerks liegt.

(4) Der Zuschuss wird in Höhe der an-
gemessenen Herstellungskosten der ab-
zuliefernden Ausfertigung gewährt, ver-
mindert um etwaige anteilige Druckkos-
tenbeihilfen, höchstens jedoch in Höhe
des niedrigsten Abgabepreises.

§ 5

Aufhebung des bisherigen Rechts

Die Verordnung über die Abgabe von
Druckwerken vom 12. Dezember 1984
(GVBl. 1985 I S. 10)1) wird aufgehoben.

§ 6

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft.

Wiesbaden, den 14. August 2017

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

R h e i n

1) Hebt auf FFN 74-11


